
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan V+E 9 „Nahversorgung Königstädten“ 
 

   Seite 1 von 31 
 

Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) und aus der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB  
 
 
 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 26.04.2017.  
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung hat in der Zeit vom 24.04.2017 bis 24.05.2017 stattgefunden. Darüber hinaus fand eine Bürgerversammlung 
am 20.04.2017 in der Grundschule Königstädten statt.  
 
Von Seiten der Bürgerschaft sind keine Stellungnahmen zu der Planung eingegangen.  
Die Beschlussvorschläge zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden (Teil C) sind in der nachfolgenden Aufstellung 
dargelegt: 
 
 
A Stellungnahmen ohne Anregungen: 
 

o Fraport AG, Frankfurt am Main (Schreiben vom 12.05.2017) 
o Handelsverband Hessen-Süd e. V., Frankfurt (Schreiben vom 22.05.2017) 
o Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Kassel (Schreiben vom 29.05.2017) 
o Magistrat der Stadt Mörfelden-Walldorf, Mörfelden-Walldorf (Schreiben vom 17.05.2017) 
o Gemeindevorstand der Gemeinde Nauheim, Nauheim (Schreiben vom 16.05.2017) 
o Magistrat der Stadt Raunheim, Raunheim (Schreiben vom 16.05.2017) 

 
 

B Keine Stellungnahmen abgegeben haben: 
 

o Amt für Bodenmanagement Heppenheim, Heppenheim       
o DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen       
o Kreishandwerkerschaft Groß-Gerau, Groß-Gerau       
o Polizeipräsidium Südhessen, Rüsselsheim       
o Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn       
o Gewerbeverein Rüsselsheim, Rüsselsheim am Main  
o Abwasserverband Rüsselsheim-Raunheim, Raunheim       
o Botanische Vereinigung für Naturschutz, Wettenberg       
o Deutsche Gebirgs- und Wandervereine, Weilrod       
o Hess. Gesellsch. f. Ornithologie und Natursch., Echzell       
o Naturschutzbund Deutschland, Wetzlar       
o Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Wiesbaden-Biebrich       
o Landesjagdverband Hessen e. V., Bad Nauheim       
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o Verband Hessischer Fischer e. V., Wiesbaden       
o Gemeindevorstand der Gemeinde Bischofsheim, Bischofsheim       
o Magistrat der Stadt Groß-Gerau, Groß-Gerau       
o Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur, Trebur       
o Gemeindevorstand der Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheim-Gustavsburg       
o Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim am Main    
o Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim am Main      
o Wasserversorgung Rüsselsheim, Rüsselsheim am Main      
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

1 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Stellungnahme vom 24.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
Zu 1.1 
Erläuterung: 
Die vorhandenen Leitungen der Telekom verlaufen innerhalb der bestehenden öf-
fentlichen Verkehrsfläche bzw. Wege. 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis der Deutschen Telekom Technik GmbH, wonach sich im Planbereich 
Telekommunikationslinien der Telekom befinden würden, führt nicht zu einer Ände-
rung der Planung, da die bestehenden Telekomleitungen vollständig innerhalb der 
öffentlichen Verkehrsanlagen verlaufen.  
 
 
Zu 1.2 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung der Deutschen Telekom Technik GmbH, ausreichende und geeignete 
Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von 0,3 m für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen, wird nicht aufgegriffen.  
Eine entsprechende Festsetzung ist aus planungsrechtlicher Sicht nicht erforderlich, 
da die Leitungen in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufen. In den Durchführungsver-
trag mit dem Vorhabenträger werden bezüglich des Umbaus der Bensheimer Straße 
Regelungen zur Berücksichtigung von Telekom-Leitungen aufgenommen. 
 
 
Zu 1.3 
Erläuterung: 
Da die Leitungen der Telekom innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen bzw. un-
mittelbar angrenzend an den Geltungsbereich des Plangebietes verlaufen, wird vor-
geschlagen, textlich auf das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- 
und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen, Ausgabe 1989 hinzuweisen, um sicherzustellen, dass durch neue Baumpflan-
zungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien 
der Telekom nicht behindert werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der Deutschen Telekom Technik GmbH auf das „Merkblatt über Baum-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ wird zum Anlass ge-
nommen, im Zusammenhang mit Baumpflanzungen auf das „Merkblatt über Baum-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 textlich im Bebauungsplan 
hinzuweisen. 

 
1.1 

 
 
1.2 

 
 
1.3 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

1 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Stellungnahme vom 24.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 
 

 
 
 

 
 

Zu 1.4 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung der Deutschen Telekom Technik GmbH, dieser zum Zwecke der Ko-
ordinierung mitzuteilen, welche eigenen oder bekannten Maßnahmen Dritter im Be-
reich der Straßen stattfinden bzw. diese so früh wie möglich, mindestens 6 Monate 
vor Baubeginn, schriftlich über den Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnah-
men im Bebauungsplangebiet zu informieren, wird zum Anlass genommen, dies im 
Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger zu regeln. Eine Änderung des Be-
bauungsplanes ergibt sich daraus nicht.  
 
Zu 1.5 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen der Deutschen Telekom Technik GmbH, wonach für den Ausbau 
des Telekommunikationsnetzes die ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie 
Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege möglich sein müsse, werden für die 
Umbauplanung der öffentlichen Verkehrsfläche der Bensheimer Straße zur Kenntnis 
genommen. Eine Umwidmung von Verkehrsflächen erfolgt durch den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan nicht. Im Zuge der Planung einer Kreisverkehrsanlage 
werden allerdings bislang planungsrechtlich im Bebauungsplan Nr. 106/O/1 „Eulhe-
cke Ost – Gewerbegebiet Blauer See“ als Grünflächen bzw. Gewerbegebiet festge-
setzte Flächen als öffentliche Verkehrsflächen im vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan festgesetzt. 
 
Zu 1.6 
Erläuterung: 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplanentwurf setzt Wegeparzellen bzw. Flächen, 
in denen innerhalb seines räumlichen Geltungsbereiches bestehende Telekommuni-
kationslinien verlaufen, bislang als „Öffentliche Verkehrsfläche“ bzw. als „Öffentliche 
Verkehrsfläche – Verkehrsgrün“ fest. Die zusätzliche Festsetzung eines Leitungs-
rechtes ist somit planungsrechtlich nicht erforderlich. 
 
Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen der Deutschen Telekom Technik GmbH, Leitungsrechte im Bebau-
ungsplan festzusetzen und beschränkte persönliche Dienstbarkeiten im Grundbuch 
zugunsten der Telekom Deutschland GmbH aufzunehmen, wird nicht gefolgt. Flä-
chen, in denen Leitungen verlaufen bzw. verlegt werden können, sind im Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bereits als „Öffentliche Ver-
kehrsfläche“ festgesetzt. Eine zusätzliche Festsetzung eines Leitungsrechts zuguns-
ten der Telekom Deutschland GmbH ist somit nicht erforderlich. Die Eintragung einer 
entsprechenden Grunddienstbarkeit betrifft nicht die Ebene des Bebauungsplanes. 
 

 
 
1.4 

 
 
1.5 

 
 
1.6 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

1 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Stellungnahme vom 24.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
 

 
 
Zu 1.7 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung der Deutschen Telekom Technik GmbH, Flächen für die Aufstellung 
von oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten Grundstücken zur Verfügung zu 
stellen und diese durch Eintrag einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu-
gunsten der Telekom Deutschland GmbH im Grundbuch kostenlos zu sichern, wird 
zum Anlass genommen, dies im Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger zu 
regeln. Eine Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ergibt sich dar-
aus nicht. 
 
 
Zu 1.8 
Erläuterung: 
Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplanentwurf sieht lediglich Umbau-
maßnahmen im Zusammenhang mit dem geplanten Kreisverkehrsplatz in der Bens-
heimer Straße aus sowie im Norden zum Anschluss an die Lise-Meitner-Straße vor. 
Weitere Umbaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen sind nicht vorgesehen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der Deutschen Telekom Technik GmbH, wonach die geplanten Ver-
kehrswege nach Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr ge-
ändert werden sollen, wird zur Kenntnis genommen, bedingt aber keine Änderung 
der Planung. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sieht lediglich Umbaumaß-
nahmen im Zusammenhang mit dem geplanten Kreisverkehrsplatz in der Benshei-
mer Straße sowie im Norden zum Anschluss an die Lise-Meitner-Straße vor. Weitere 
Umbaumaßnahmen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind nicht vorgese-
hen. 
 
 

 

 
1.7 

1.8 

1.4 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

2 Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Frankfurt am Main Stellungnahme vom 29.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

Zu 2.1 
Erläuterung: 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan überplant inklusive der externen Ausgleichs-
fläche sowie Flächen für den Artenschutz eine Fläche von ca. 1,74 ha. Davon sind 
ca. 0,31 ha öffentliche Verkehrsflächen. Die eigentliche Baugebietsfläche besitzt 
eine Flächengröße von etwas über 1 ha. Das aktuelle Flächenangebot an Gewerbe-
flächen der Stadt Rüsselsheim am Main verzeichnet für Produktions- und Lagerflä-
chen ein stabiles Angebot. Weitere Gewerbeflächen werden im Rahmen der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 147 „Eselswiese“ im Osten des Stadtteils Bausch-
heim bereitgestellt werden können. Bei einer Größenordnung von insgesamt ca. 58 
ha beträgt der geplante Gewerbeflächenanteil ca. 12 ha zu denen nochmals auf-
grund des vorgesehenen Verzichts auf die Ausweisung eines Sondergebietes ca. 7 
ha hinzukommen. Ansonsten auf vereinzelte bislang unbebaute Grundstücke in 
bestehenden Gewerbegebieten hinzuweisen (z.B. Gewerbegebiet „Hasengrund“). 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, wonach die be-
troffenen Gewerbegebietsflächen grundsätzlich und vordringlich dem produzieren-
den und weiterverarbeitenden Handwerk und Gewerbe zur Verfügung stehen sollten 
und diese durch die vorliegende Planung beschnitten würden, ohne das andernorts 
ein Ausgleich geschaffen werde, führen zu keiner Änderung der Planung. 
Der Zielsetzung, an dem verkehrsgünstig gelegenen Standort in städtebaulich inte-
grierter Lage eine Fläche für einen Lebensmittelvollversorger im Stadtteil Königstäd-
ten zum Zweck einer Sicherung der Nahversorgung zur Verfügung zu stellen, wird 
Vorrang eingeräumt gegenüber einer Freihaltung dieser Flächen für Gewerbe, zumal 
ein stabiles Angebot an Gewerbeflächen vorhanden ist und weiter davon auszuge-
hen ist, dass in Zukunft zum Beispiel im Bereich Eselswiese in Bauschheim eine 
Reihe von gewerblich nutzbaren Flächen zur Verfügung stehen werden. Diese Ka-
pazitäten lassen Raum für die vorgesehene Umwidmung. 
Durch den rechnerischen Verlust einer Gewerbefläche in einer Größenordnung von 
ca. 1 ha wird daher  kein Erfordernis für eine entsprechende Neuausweisung eines 
Gewerbegebietes in Rüsselsheim gesehen.  
 
 
Zu 2.2 
Erläuterung: 
Bezüglich des Altstandortes von EDEKA am Konrad-Adenauer-Ring ist auszuführen, 
dass hier noch ein langfristiger Mietvertrag zwischen dem Grundstückseigentümer 
und EDEKA besteht. Eine Neuvermietung an ein Unternehmen des Lebensmittelein-
zelhandels wird von EDEKA ausgeschlossen.  
Entsprechende Regelungen über die Nachnutzung des Altstandortes werden wäh-
rend der Vertragslaufzeit des Mietvertrages für den Altstandort durch EDEKA im 
Durchführungsvertrag getroffen. Fortsetzung folgende Seite 

 
2.1 

 
2.2 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

2 Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Frankfurt am Main Stellungnahme vom 29.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 

Fortsetzung Erläuterung zu Pkt. 2.2: 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, wonach bzgl. des Alt-
standortes des EDEKA Marktes keine Angaben gemacht würden und deshalb davon 
auszugehen sei, dass dort Einzelhandel weiterhin zulässig sein werde, wird zum 
Anlass genommen, entsprechende Aussagen in der Begründung zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan zu ergänzen.  
Weiterhin wird in den Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger eine vertragli-
che Regelung aufgenommen, wonach EDEKA an dem bisherigen Standort im Be-
reich der Konrad-Adenauer-Straße in der verbleibenden Dauer des Mietvertrages die 
Nutzung durch einen Lebensmittelvollversorger ausschließt. Demnach ist von keiner 
gleichartigen Nachbelegung und damit auch von keiner Addition der Verkaufsfläche 
auszugehen.  
 
 
Zu 2.3 
Erläuterung: 
Es existiert kein Einzelhandelskonzept, das für Königstädten einen zentralen Versor-
gungsbereich ausweist. Demnach ist hier prüfungsrelevant, ob die verbrauchernahe 
Grundversorgung im Ortsteil durch den Neubau von Edeka nicht negativ beeinträch-
tigt wird. Dies konnte in der Auswirkungsanalyse verneint werden. Per Saldo wird die 
Vorhabenrealisierung zu einer Verbesserung des Angebotes in Quantität und Quali-
tät führen. Die Begutachtung umfasste selbstverständlich auch das Lebensmittel-
handwerk sowie z.B. das Angebot von Kiosken. Für die benannten (möglichen) Be-
triebstypen kann in Bezug auf Königstädten nicht erwartet werden, dass die wettbe-
werblichen Wirkungen für die einzelnen aufgezählten Betriebstypen in Wirkungen 
städtebaulicher Art umschlagen. Das Versorgungsgleichgewicht wird nicht negativ 
tangiert.  
In der Auswirkungsanalyse wurde bereits eine worst-case Betrachtung vorgenom-
men, in dem jener Umsatzanteil des Vorhabens der durch die Rückholung von diffu-
sen Nachfrageabflüssen generiert wird (rd. 1,3 Mio. €) den Angeboten außerhalb des 
Einzugsgebiets (Angebote in Rüsselsheim und Nauheim) gegenübergestellt wurde. 
Die Umsatzrückgänge werden dort unterhalb von 3 % liegen. 
 
Das Gutachten umfasst jene Inhalten und Bewertungen, die dem allgemeinen gut-
achterlichen Standard entsprechen Die Methodik und Umfang solcher Gutachten 
wurde erst kürzlich konkret in Bezug auf Gutachten des hier tätigen Gutachters von 
Oberverwaltungsgerichten (sowohl vom OVG NRW (Dez. 2015) als auch vor dem 
VGH Mannheim (Dez. 2017)) als belastbar und glaubwürdig bewertet.  
 
Fortsetzung folgende Seite 

 
2.3 

 
2.5 

 
2.4 

 
2.6 



   Seite 8 von 31 
 

Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

2 Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Frankfurt am Main Stellungnahme vom 29.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 

Fortsetzung Erläuterung zu Pkt. 2.3: 
 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass nur Gutachter, die sowohl für die öffentliche, 
kommunale Hand wie auch für den Einzelhandel arbeiten auch realitätsnahe Ein-
schätzungen treffen können, die gerade in Auswirkungsanalysen gefragt sind. Eine 
formelle Beauftragung der in Rede stehenden Auswirkungsanalyse durch die Stadt 
Rüsselsheim selbst hätte keine Auswirkung auf die ermittelten Einschätzungen ge-
habt, da diese insbesondere durch die Landes- und Regionalplanung und den gut-
achterlichen Standards – mit etwas verbleibenden Spielraum - vorgegeben werden.  
 
Das Gutachten wurde vollständig im Juni 2016 bearbeitet. Einzelhandelsgutachten 
liegen stets Stichtagserhebungen zugrunde. Selbst bei längeren Planungsprozessen 
(nicht selten drei Jahre) erfolgt i.d.R. keine Überarbeitung der Begutachtung zum 
Beispiel durch zwischenzeitlich erfolgte weitere Einzelhandelsneubauten. 
 
Entscheidend bei der Bewertung von Einzelhandelsvorhaben ist die Interpretation 
der absatzwirtschaftlichen Effekte hinsichtlich Wirkungen städtebaulicher oder raum-
ordnerischer Art (vgl. umfassende Ausführungen in der Auswirkungsanalyse). Rein 
wettbewerbliche Effekte sind demgegenüber nicht maßstabgebend. Die Rechtspre-
chung (z.B. OVG NRW) zeigt zugleich unmissverständlich, dass Umsatzrückgänge < 
0,1 Mio. € rechnerisch nicht nachweisbar sind. 
Die Umsatzrückgänge werden innerhalb des Ortsteils ganz überwiegend auf Penny 
treffen und wie dargestellt wettbewerblicher Art sein. In Bezug auf einzelne kleine 
Anbieter (wie das Lebensmittelhandwerk) sind Wirkungen nicht mess-
bar/prognostizierbar. Städtebauliche oder raumordnerisch relevante Wirkungen wer-
den demnach nicht eintreten, da ein Bäcker (o.ä.) alleine die qualifizierte Grundver-
sorgung vor Ort nicht in Breite und Tiefe absichern kann, sondern nur einen kleinen 
Teil zur Nahversorgung beiträgt und dies auch weiterhin ausüben wird. Das Gutach-
ten zur Bewertung des Vorhabens von Edeka zur Absicherung der qualifizierten 
Nahversorgung im Ortsteil ist in diesem Aspekt  - der Rechtsprechung folgend - 
ausreichend differenziert. Nachrichtlich weisen wir zudem darauf hin, dass es rein 
um die Auswirkungen auf Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten 
Sortimenten geht – nicht aber um die wettbewerblichen Effekte auf Betriebe die ganz 
überwiegend in anderen Bereichen ihre Umsätze generieren (Gastronomie, Land-
wirtschaft, o.ä.). 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main im Zusammenhang 
mit der vorliegenden Auswirkungsanalyse führen nicht zu einer Änderung. Die Un-
tersuchung betrachtet auch Einzelhändler in zentralen Lagen mit Sortimentsüber-
schneidungen; ebenso wird die Nachbargemeinde Nauheim als Teil des Einzugsge-
bietes betrachtet.  
Auswirkungen auf das Ergebnis der Analyse haben sich daraus nicht ergeben. 

 
2.3 

 
2.5 

 
2.4 

 
2.6 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

2 Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Frankfurt am Main Stellungnahme vom 29.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 

 

Zu 2.4 
Erläuterung: 
Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurf handelt, wurde 
bisher kein Baugebietstyp, sondern die konkret geplante Nutzung gemäß § 12 
BauGB in Form eines Lebensmittel-Vollversorgers inkl. Backshop mit einer Verkaufs-
fläche bis 1.800 m² festgesetzt.  
Vor dem Hintergrund, dass nunmehr auch eine Änderung des Regionalen Flächen-
nutzungsplanes erforderlich ist, wird ergänzend im vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan bzgl. der Art der baulichen Nutzung ein „Sondergebiet“ gemäß § 11 BauNVO 
festgesetzt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main im Zusammenhang 
mit den Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung wird zum Anlass genommen, 
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Art der baulichen Nutzung ein 
„Sonstiges Sondergebiet – Einzelhandel für die Nahversorgung“ festzusetzen. 
 
 
Zu 2.5 
Erläuterung: 
Hinsichtlich der Verlagerung des EDEKA Marktes führt das zuständige Regierungs-
präsidium Darmstadt in seiner Stellungnahme vom 24.05.2017 aus, dass mit  der 
Verkaufsflächenerweiterung durch EDEKA keine raumbedeutsame Maßnahme vor- 
liege. Die in der Begründung bzw. Verträglichkeitsanalyse beschriebenen Auswir-
kungen stützten die Einschätzung der Raumverträglichkeit des geplanten Vorha-
bens. Da es sich um eine Verlagerung und Erweiterung eines bestehenden Einzel-
handelsbetriebes handele, würden Bedenken bzgl. der Lage des Vorhabens inner-
halb des regionalplanerischen Vorranggebietes für Industrie und Gewerbe, Bestand 
zurückgestellt. Durch die Nähe  zu Wohngebieten (im fußläufigen Einzugsbereich 
von 700 m) könne der Standort als integriert gelten, sodass gegen den Bebauungs-
planentwurf aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung keine Bedenken erho-
ben würden.  
Aus planungsrechtlicher Sicht ergebe sich jedoch das Erfordernis eines Zielabwei-
chungsverfahrens, da die beabsichtigte Umwidmung von gewerblichen Flächen zu 
Sondergebieten für zentrenrelevanten großflächigen Einzelhandel den Zielen der 
Raumordnung widerspreche. 
 
Ein entsprechender Antrag, für den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan ein Zielabweichungsverfahren von den Darstellungen des Regionalplanes Süd-
hessen / Regionalen Flächennutzungsplans 2010 durchzuführen, wird gestellt. 
Fortsetzung folgende Seite 

 
2.3 

 
2.5 

 
2.4 

 
2.6 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

2 Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Frankfurt am Main Stellungnahme vom 29.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

Fortsetzung Erläuterung zu Pkt. 2.5: 
 
Eine entsprechende Beschlussfassung ist durch die Stadtverordnetenversammlung 
in ihrer Sitzung am 15.12.2016 hierzu bereits erfolgt. 
Im Zusammenhang damit ist auch vorgesehen den Regionalen Flächennutzungsplan 
zu ändern und an Stelle von „Gewerblichen Bauflächen“ die Darstellung einer „Son-
derbaufläche“ beim zuständigen Regionalverband FrankfurtRheinMain zu beantra-
gen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, wonach die betroffenen 
Flächen im Regionalen Flächennutzungsplan 2010 weder als zentrale Versorgungs-
bereiche noch als Ergänzungsstandorte aufgeführt würden und die Argumentation 
mit Ausnahmetatbeständen nicht für einschlägig gehalten werde, führen nicht zu 
einer Änderung der Planung.  
Von Seiten des zuständigen Regierungspräsidiums Darmstadt sind aus Sicht der 
Raumordnung und Landesplanung hinsichtlich der geplanten Verlagerung und Er-
weiterung eines bestehenden Einzelhandelsbetriebes grundsätzlich keine Bedenken 
erhoben worden.  
Es wird ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt. 
 
Zu 2.6 
Erläuterung: 
Das nächstgelegene, im Norden an den geplanten EDEKA Markt angrenzende 
Grundstück ist an ein Autohaus veräußert worden. Zudem setzt der rechtskräftige 
Bebauungsplan „Eulhecke Ost – Gewerbegebiet Blauer See“ für die übrigen inner-
halb seines Geltungsbereiches gelegenen Gewerbegebietsgrundstücke fest, dass 
Einzelhandelsbetriebe und Läden mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nicht zu-
lässig sind. Darüber hinaus sind Handelsbetriebe mit Verkauf von Waren des tägli-
chen Bedarfs an letzte Verbraucher mit mehr als 100 m² Gesamtfläche unzulässig. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Befürchtung der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, dass der geplante 
EDEKA als Magnet für weitere kleinere Einzelhandelsnutzungen wie beispielsweise 
Fachmärkte oder Drogerien wirken könne, wird nicht geteilt.  
Nördlich des Plangebietes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes grenzt der 
Bebauungsplan „Eulhecke Ost – Gewerbegebiet Blauer See“ an. Dort sind Einzel-
handelsbetriebe und Läden mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nicht zulässig. 
Darüber hinaus sind auch Handelsbetriebe mit Verkauf von Waren des täglichen 
Bedarfs an letzte Verbraucher mit als 100 m² Gesamtfläche unzulässig.  
Ergänzend ist anzumerken, dass auch das im Nordwesten an den EDEKA Markt 
angrenzende Grundstück bereits an ein Autohaus veräußert worden ist. 

 
2.3 

 
2.5 

 
2.4 

 
2.6 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

3 IHK Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 23.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 

 
Zu 3.1 
Erläuterung: 
Es kann auf Pkt. 2.1 und 2.6 der Vorlage verwiesen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die IHK Darmstadt wird hinsichtlich ihrer Ausführungen im Zusammenhang mit dem 
Verlust von Gewerbeflächen auf die entsprechenden Beschlussfassungen zur annä-
hernd inhaltsgleichen Stellungnahme der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 
verwiesen.  
 
 
Zu 3.2 
Erläuterung: 
Es kann auf Pkt. 2.2 der Vorlage verwiesen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die IHK Darmstadt wird hinsichtlich ihrer Ausführungen im Zusammenhang mit der 
Nachnutzung des Altstandortes auf die Beschlussfassung zur inhaltsgleichen Stel-
lungnahme der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main verwiesen. 
 
 
Zu 3.3 
Erläuterung: 
Es kann auf Pkt. 2.3 der Vorlage verwiesen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die IHK Darmstadt wird hinsichtlich ihrer Ausführungen im Zusammenhang mit der 
Ergänzung der Auswirkungsanalyse auf die Beschlussfassung zur inhaltsgleichen 
Stellungnahme der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main verwiesen.  
 
 

 

 
 
3.1 

3.2 

 
 
3.3 
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4 Der Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Regionalent-
wicklung und Umwelt bzw. Mobilität, Groß-Gerau 

Stellungnahme vom 29.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
Zu 4.1 
Erläuterung: 
Im Rahmen der Erstellung des Umweltberichtes zu der Planung wurden auch die 
geprüften Alternativen zu dem nun gewählten Standort dargelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung des Kreisausschusses eine Alternativstandortprüfung darzulegen, 
wird im Rahmen des Umweltberichtes zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
gefolgt 
 
 
Zu 4.2 
Erläuterung: 
Der Regionalverband FrankfurtRheinMain führt in seiner Stellungnahme aus, dass 
die Einleitung eines Änderungsverfahrens des Regionalen Flächennutzungsplanes 
2010 erforderlich ist (siehe  Pkt. 7.1).  
Eine entsprechende Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes 2010 wird 
durch den Magistrat beim Regionalverband beantragt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Kreisausschusses, wonach das Vorhaben nicht aus dem geltenden 
Regionalen Flächennutzungsplan 2010 entwickelt sei, wird zum Anlass genommen, 
eine entsprechende Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes 2010 beim 
zuständigen Regionalverband FrankfurtRheinMain zu beantragen. 
 
 
Zu 4.3 
Erläuterung: 
Es kann auf Pkt. 2.3 der Vorlage verwiesen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau wird hinsichtlich seiner Anregung, die 
Auswirkungen des Vorhabens auf eventuell noch vorhandene zentrale Versorgungs-
bereiche des Stadtteils Königstädten sowie auf dort vorhandene Kleinbetriebe wie 
beispielsweise Bäcker und Metzger zu untersuchen, auf die Beschlussfassung zur 
inhaltsgleichen Stellungnahme der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main verwie-
sen. 
 

 
4.1 

4.2 

4.3 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

4 Der Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Regionalent-
wicklung und Umwelt bzw. Mobilität, Groß-Gerau 

Stellungnahme vom 29.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 

 
Zu 4.4 
Erläuterung: 
Ziel des bisherigen Planverfahrensschrittes, der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, ist es, diese frühzeitig zur Äußerung im Hinblick 
auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufzufor-
dern. Entsprechend sind auch die Unterlagen zum vorliegenden Vorentwurf noch in 
Teilen unvollständig und für den nächsten Planverfahrensschritt, den Bebauungsplan 
in der Fassung der öffentlichen Auslegung, weiter auszuarbeiten bzw. zu ergänzen. 
Das betrifft auch die angesprochenen Punkte zum Themenbereich Bodenschutz 
oder wasserwirtschaftliche Belange. 
 
Bei dem überplanten Baugrundstück handelt es sich um eine Fläche, für die bereits 
grundsätzlich Baurecht besteht. Der rechtswirksame Bebauungsplan Nr. 106/O/1 
„Eulhecke Ost – Gewerbegebiet Blauer See“ setzt den Bereich des Vorhabengebie-
tes als Gewerbegebiet“ fest mit weiteren Regelungen zu Art und Maß der baulichen 
Nutzung. Das Gewerbegebiet ist auch bereits erschlossen. Grundsätzlich ist somit 
die Ver- und Entsorgung gesichert. Ein Nachweis im Detail wird im Rahmen der 
Baugenehmigung erbracht. 
Die genannte Arbeitshilfe zur Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Belange  in 
der Bauleitplanung betrachtet verschiedene Themenbereiche, die von der Darlegung 
zur Lage des Plangebietes innerhalb von Trinkwasserschutz- bzw. Heilgebieten über 
die Bedarfsermittlung von Trinkwasser und Entsorgung der Abwässer bzw. der Nie-
derschlagsverwertung bis zum Hochwasserschutz reichen.  
Da es sich um ein bereits erschlossenes Baugrundstück handelt und mit Blick auf 
das geplante Vorhaben, dem Bau eines EDEKA Marktes, eher von einem für eine 
gewerbliche Nutzung relativ geringem Wasserbedarf und anfallenden Abwässern 
auszugehen ist wird auf die Erstellung einer separaten wasserwirtschaftlichen Stel-
lungnahme verzichtet und auf die Ebene des Baugenehmigungsverfahrens für die-
sen Einzelfall verwiesen. 
 
Zum Thema Boden „vorsorgender Bodenschutz gemäß Bundesbodenschutzgesetz“ 
ist auf die Ausführungen im Rahmen des beiliegenden Umweltberichtes zu verwei-
sen. Unter dem Kapitel „Boden und Wasser“ setzt sich der Umweltbericht mit der 
bestehenden Bodensituation vor Ort auseinander und bewertet diese. Als wesentli-
cher Wirkfaktor für das Schutzgut „Boden“ ist die durch den Bebauungsplan vorbe-
reitete Neuversiegelung zu benennen. Für die Flächen des Plangeltungsbereiches 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes V+E 9 „Nahversorgung Königstädten“ 
besteht bereits Planungsrecht durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr.106/O/1 
„Eulenhecke Ost - Gewerbegebiet Blauer See“. Für die hier vorliegende Bewertung 
des Schutzgutes „Boden“ bedeutet dies, dass sich die Bewertung der Auswirkungen 
an den planungsrechtlichen Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplanes 
orientiert.  Fortsetzung folgende Seite 

4.4 

4.5 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

4 Der Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Regionalent-
wicklung und Umwelt bzw. Mobilität, Groß-Gerau 

Stellungnahme vom 29.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 

 
Fortsetzung Erläuterung zu Pkt. 4.4: 
 
Es ergibt sich, dass durch die Planung eine zusätzliche Flächenversiegelung in einer 
Größenversorgung von ca. 464 m² erfolgt. Die durch die vorliegende Planung ermög-
lichte Beeinträchtigung im Bereich des Bodens (Bodenversiegelung, Bodenumverla-
gerung) wird im Rahmen der hier im Umweltbericht erfolgten schutzgutorientierten 
Betrachtung eine „geringe“ Beeinträchtigung zugeordnet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Kreisausschusses des Kreises Groß-Gerau zu den wasser-
wirtschaftlicher Belangen bzw. zum vorsorgenden Bodenschutz gemäß Bundes-
Bodenschutzgesetz werden zum Anlass genommen, dies im Umweltbericht zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan auszuführen. Im Übrigen ist jedoch hinsichtlich 
der Ver- und Entsorgung auszuführen, dass es sich hierbei um ein bereits erschlos-
senes Baugrundstück handelt und dementsprechend von einer gesicherten Ver- und 
Entsorgung auszugehen ist. 
 
 
Zu 4.5 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis des Kreisausschusses des Kreises Groß-Gerau, die neuen Bebau-
ungspläne neben der Papierform auch im PDF-Format, optional auch als tif-Datei, 
vorzulegen, wird gefolgt. 
 

4.4 

4.5 
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5 Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Fachgebiet 420.2: Ländlicher Raum, Darmstadt 

Stellungnahme vom 19.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
Zu 5 
Erläuterung: 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Fläche, die innerhalb des rechtswirksa-
men Bebauungsplanes „Eulhecke Ost – Gewerbegebiet Blauer See“ liegt. Dieser 
setzt die Fläche des Plangebietes bereits als „Gewerbegebiet“ fest. Eine erstmalige 
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen durch das eigentliche Baugebiet ist 
somit im vorliegenden Fall nicht gegeben.  
 
Die durch die Planung ermöglichten Eingriffe in Natur und Landschaft wurden den 
nach bestehendem Planungsrecht bereits zulässigen Eingriffen im Rahmen einer 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung gegenübergestellt und bewertet.  
 
Nach dem Ergebnis dieser Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung besteht ein geringes 
rechnerisches Defizit in Höhe von 1799 Wertpunkten. Zum Ausgleich ist die Neuan-
lage eines Kleingewässers (Himmelsteich) im Bereich der Wiesen „Blauer See“ in 
Königstädten vorgesehen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung des Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, bei der 
Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen bzw. die 
Rücksichtnahme auf agrarstrukturelle Belange in den Planunterlagen zu dokumentie-
ren wird gefolgt. In der Begründung werden entsprechende Aussagen zur Inan-
spruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ergänzt. 
Zur Bewältigung des ermittelten Ausgleichsdefizites wird der Geltungsbereich um 
einen externen Geltungsbereich im Bereich der Wiesen „Blauer See“ ergänzt. Hier 
soll zum Ausgleich des rechnerisch ermittelten Biotopwertdefizits ein Himmelsteich 
auf Kosten des Vorhabenträgers angelegt werden. Landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen werden hierfür nicht in Anspruch genommen. 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

6 hessenARCHÄOLOGIE, Darmstadt Stellungnahme vom 16.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
 
Zu 6 
Erläuterung: 
Eine entsprechende geophysikalische Prospektion wurde durchgeführt. Aus der 
geophysikalischen Prospektion ergab sich auf Teilflächen eine Reihe von archäolo-
gisch relevanten Anomalien. Die Ergebnisse wurden sodann mit hessenARCHÄO-
LOGIE am 28.08.207 abgestimmt.  
Es werden insbesondere Reste aus der Zeit der Bandkeramik (5000 v. Chr.) und aus 
der Zeit der Völkerwanderung (400 n. Chr.) vermutet. Hierzu ist eine archäologische 
Ausgrabung bzw. wissenschaftliche Dokumentation erforderlich. Diese soll auf Kos-
ten des Vorhabenträgers im Winter 2018/ bzw. 2019 Frühjahr 2019 durchgeführt 
werden. Ein Erhaltungsinteresse besteht laut den Ergebnissen des Abstimmungs-
termins am 28.08.2017 mit hessenARCHÄOLOGIE nicht und trete hinter die Bebau-
ungsabsicht zurück. 
 
Beschlussvorschlag: 
Den Ausführungen von hessenARCHÄOLOGIE, wonach im unmittelbaren Umfeld 
des Plangebietes sich Bodendenkmäler befänden und damit zu rechnen sei, dass 
durch die Bebauung Naturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 Hessisches Denkmal-
schutzgesetz zerstört werden würden und aus diesem Grunde eine vorbereitende 
Untersuchung in Form einer geophysikalischen Prospektion des geplanten Geländes 
durchzuführen sei, wurde gefolgt.  
Im Rahmen des Durchführungsvertrages mit dem Vorhabenträger wird eine Ver-
pflichtung zur Durchführung der archäologischen Ausgrabung durch eine Fachinstitu-
tion aufgenommen. Eine Änderung des Bebauungsplanes ergibt sich nicht, da kein 
Erhaltungsinteresse in situ an den Ausgrabungsergebnissen besteht.  
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

7 Regionalverband FrankfurtRheinMain, Frankfurt am Main Stellungnahme vom 24.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 

Zu 7.1 
Erläuterung: 
Es kann auf Pkt. 4.2 der Vorlage verwiesen werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain wonach der Bebau-
ungsplan nicht als aus dem Regionalen Flächennutzungsplan 2010 entwickelt ange-
sehen werden kann, wird zum Anlass genommen, den Magistrat zu beauftragen, 
beim Regionalverband FrankfurtRheinMain einen entsprechenden Antrag auf Einlei-
tung eines RegFNP-Änderungsverfahrens zu stellen.  
 
 
Zu 7.2 
Erläuterung: 
Es kann auf Pkt. 2.5 der Vorlage verwiesen werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain, wonach über ein ggf. 
notwendiges Abweichungsverfahren von den Zielen der Raumordnung das Regie-
rungspräsidium Darmstadt entscheide, wird zur Kenntnis genommen. Die Einleitung 
eines entsprechenden Zielabweichungsverfahrens ist von der Stadtverordnetenver-
sammlung am 15.12.2016 bereits beschlossen worden.  
 
 
Zu 7.3 
Erläuterung: 
Es kann auf Pkt. 2.3 der Vorlage verwiesen werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain hinsichtlich der vor-
gelegten Auswirkungsanalyse und die hier vorgebrachte Anregung, auch die Nach-
bargemeinde Nauheim als Teil des Einzugsgebietes zu betrachten, wird auf die 
Beschlussfassung zur Stellungnahme der Handwerkskammer FrankfurtRheinMain 
verwiesen.  
 
 
Zu 7.4 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Anregung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain, aus Gründen der 
Rechtssicherheit des Bebauungsplanes in der Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB auch die strategische Umweltprüfung und die darin enthaltenen Um-
weltinformationen zu berücksichtigen, wird gefolgt und im weiteren Planverfahren 
berücksichtigt.  

 
 
7.1 

7.2 

 
 
7.3 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

8 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 24.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8.1 
Erläuterung: 
Es kann auf Pkt. 2.5 der Vorlage verwiesen werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt zur Notwendigkeit eines 
Zielabweichungsverfahrens werden zur Kenntnis genommen. Die Stadtverordneten-
versammlung hat in ihrer Sitzung am 15.12.2012 die Beantragung eines Zielabwei-
chungsverfahrens beschlossen. 
 

 
 
8.1 
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8 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 24.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
 
Zu 8.2 
Erläuterung: 
Das Plangebiet liegt nicht im amtlichen Überschwemmungsgebiet, aber im Hoch-
wasserrisikoüberschwemmungsgebiet des Rheins (HQ 100) und kann bis zu 1,00 m 
überschwemmt werden. Vonseiten des Vorhabenträgers ist bereits vorgesehen, das 
Gelände entsprechend zur Sicherung der Hochwasserfreiheit aufzuschütten. Im 
Rahmen der Projektplanung sind dann auch ggf. weitergehende bautechnische 
Maßnahmen zu treffen, um den Eintrag von wassergefährdenden Stoffen bei Über-
schwemmungen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 
verringern. 
Ergänzend wird im Bebauungsplan eine Festsetzung aufgenommen, wonach Auf-
schüttungen des Geländes bis zu einer Sicherung der Hochwasserfreiheit zugelas-
sen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt, wonach in überschwem-
mungsgefährdeten Gebieten Vorkehrungen zu treffen und, soweit erforderlich, bau-
technische Maßnahmen vorzunehmen sind, um den Eintrag von wassergefährden-
den Stoffen bei Überschwemmungen entsprechend den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu verringern, werden zum Anlass genommen, einen entspre-
chenden Hinweis auf die Lage im Hochwasserrisikoüberschwemmungsbereich des 
Rheins in den Bebauungsplan aufzunehmen und im Rahmen des Durchführungsver-
trages mit dem Vorhabenträger eine hochwassersichere Ausführung des Vorhabens 
festzulegen.  
Darüber hinaus werden die planungsrechtlichen Festsetzungen dahingehend er-
gänzt, als flächige Aufschüttungen des natürlichen Geländes bis zur Hochwasser-
freiheit zulässig sind. 
 
 
Zu 8.3 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Regierungspräsidiums Darmstadt, die in den textlichen Festsetzun-
gen aufgeführten gesetzlichen Verweise auf das Hessische Wassergesetz zu aktua-
lisieren, wird aufgegriffen.  
 
 

 
 
8.2 

 
8.3 

 
8.4 
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8 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 24.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 
Zu 8.4 
Erläuterung: 
Es kann ergänzend auf Pkt. 4.4 der Vorlage verwiesen werden.  
Hinsichtlich der Ver- und Entsorgung des Gebietes ist auszuführen, dass es sich bei 
dem Plangebiet um ein bereits erschlossenes Grundstück handelt. Grundsätzlich ist 
die Ver- und Entsorgung durch einen Anschluss an das vorhandene Ver- und Ent-
sorgungsnetz gesichert. 
Die genaue Festlegung der Ver- und Entsorgung einschließlich des Umgangs mit 
Niederschlagswasser erfolgt erst im Baugenehmigungsverfahren. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt zur Abflussregelung führen 
nicht zu einer Änderung der Planung. Das Plangebiet ist bereits voll erschlossen. 
Genaue Regelungen zur Entsorgung werden im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens getroffen.  
 
 
Zu 8.5 
Erläuterung: 
Auch der Stadt liegen keine Kenntnisse zu Bodenbelastungen im Plangebiet vor. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt zum nachsorgenden Bo-
denschutz werden zum Anlass genommen, den gewünschten textlichen Hinweis in 
den Bebauungsplan aufzunehmen und auch in der Begründung Aussagen zu Altflä-
chen, Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen und Grundwasserschäden im 
Plangeltungsbereich aufzunehmen. 
 
 
Zu 8.6 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Themenbereich „vor-
sorgender Bodenschutz“ wurden zum Anlass genommen, zu diesem Themenbereich 
entsprechende Aussagen im Rahmen des Umweltberichtes darzulegen. 
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8 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 24.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
Zu 8.7 
Erläuterung: 
Zwischenzeitlich liegt ein schalltechnischer Untersuchungsbericht vom 10.07.2017 
sowie eine ergänzende Stellungnahme vom 12.06.2018 des Ingenieurbüros Bau-
physik, Bad Dürkheim zur Berechnung der Geräuschimmissionen des geplanten 
EDEKA Lebensmittelmarktes und zur Beurteilung der Geräuscheinwirkung auf die 
Bebauung mit schutzbedürftigen Räumen in der Nachbarschaft vor.  
Die Untersuchung vom 10.07.2017 kommt , unter Zugrundelegung der Projektpla-
nung vom 30.03.2017 welche in der Bensheimer Straße noch eine Zufahrt ohne 
Kreisverkehrsanlage vorsah, bereits zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung 
bestimmter organisatorischer, technischer und baulicher Maßnahmen, insbesondere 
im Bereich der Anlieferung, an allen gewählten Immissionsorten außerhalb des 
Plangebietes die geltenden Immissionskontingente mit Ausnahme des Immissionsor-
tes Am Floßhafen 23, 1. OG, Westfassade erfüllt werden.  
Zur Sicherung des Immissionsschutzes ist nach den Ergebnissen der aktuellen 
schalltechnischen Stellungnahme im Bereich der südlichen bzw. südöstlichen Stell-
plätze des EDEKA Marktes eine 1,50 m hohe Schallschutzwand zu errichten. Diese 
sind nach DIN 9613 - 2 dichtgefügt und aus einem Material mit einem Flächenge-
wicht von mindestens 10 kg/m² herzustellen. Dies soll in Form einer Gabionenwand 
erfolgen. 
 
Eine weitere wesentliche Minderung der Emissionen kann mit dem Einbau eines 
Sektionaltores an der Anlieferung erfolgen, welches während der Anlieferung ge-
schlossen zu halten ist.  
Das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm wird ebenfalls im Tagzeitraum eingehalten.  
 
Den schalltechnischen Untersuchungen liegen dabei gewisse Voraussetzungen 
zugrunde.  
So werden die Öffnungszeiten des Marktes auf den Zeitraum von 07.00 Uhr bis 
21.00 Uhr statt 22.00 Uhr (wie bisher vorgesehen) beschränkt.   
 
Fortsetzung folgende Seite 
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8 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 24.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 

 
Fortsetzung Erläuterung zu Pkt. 8.7: 
 
Nur kleinere Lkw mit Backwaren fahren dabei den Haupteingang des Marktgebäudes 
von der Bensheimer Straße aus an.  
Ansonsten erfolgt eine Andienung ausschließlich von der Lise-Meitner-Straße aus.  
Weitere bauliche und technische Betriebsvoraussetzungen sind etwa die Asphaltie-
rung der Fahrflächen des Pkw-Parkplatzes und die Schließung der Anlieferungsram-
pe nach Norden bis an die östliche Bauwerksgrenze in Form einer Überdachung. 
 
Gemäß der ergänzenden Stellungnahme des Fachbüros vom 12.06.2018 zum 
Schallschutz lassen sich aufgrund der geänderten Zufahrtssituation durch die Pla-
nung eines Kreisverkehrs an der Bensheimer Straße keine Verschlechterung der 
Situation im Sinne der TA Lärm erwarten. Im Süden des Betriebsgeländes des ge-
planten Marktes wird sogar eine geringe Verbesserung, wenn auch subjektiv kaum 
wahrnehmbar, erwartet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt, wonach in der Umweltprü-
fung Angaben zu machen seien, ob und welche Auswirkungen die Planung auf be-
nachbarte Flächen haben kann oder ob die Planung selbst Auswirkungen von ent-
sprechend genutzten bzw. geplanten Flächen ausgesetzt sein kann, bzw. ergänzend 
Angaben zu Geräuschen (Gewerbe-, Verkehrslärm), Lufthygiene, Erschütterungen, 
Licht, Strahlung, Elektrosmog und Klima zu machen, werden im Umweltbericht be-
rücksichtigt. 
Bezüglich der angeregten Erarbeitung eines Schallgutachtens ist festzuhalten, dass 
zwischenzeitlich ein schalltechnischer Untersuchungsbericht sowie eine ergänzende 
Stellungnahme im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung einer Kreisver-
kehrsanlage an der Bensheimer Straße zur Berechnung der Geräuschimmissionen 
des geplanten EDEKA Lebensmittelmarktes und zur Beurteilung der Geräuschein-
wirkungen auf die Bebauung mit schutzwürdigen Räumen in der Nachbarschaft 
vorliegt. Diese werden Anlage des Umweltberichts und die Ergebnisse derselben 
werden zum Anlass genommen, schallschutztechnische Maßnahmen in den Bebau-
ungsplan bzw. in den Durchführungsvertrag aufzunehmen.  
 
 
Zu 8.8 
Erläuterung: 
Siehe nachfolgende Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt, Kampf-
mittelräumdienst des Landes Hessen vom 24.05.2017 (Pkt. 9). 
 
Eine Beschlussfassung erübrigt sich. 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

9 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des 
Landes Hessen, Darmstadt 

Stellungnahme vom 24.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
 
 
 
Zu 9 
Erläuterung: 
Eine Kampfmitteluntersuchung ist zwischenzeitlich durchgeführt worden. 
Es wurde Hinweise auf einige Kampfmittel gefunden. Die Räumung erfolgt durch den 
Vorhabenträger vor der archäologischen Ausgrabung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Regierungspräsidiums Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des 
Landes Hessen, wonach vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf den Flächen 
grundsätzlich ausgegangen werden müsse und eine systematische Überprüfung 
(Sondierung auf Kampfmittel) erforderlich sein, wurde zum Anlass genommen, eine 
entsprechende Kampfmitteluntersuchung durch den Vorhabenträger zu beauftragen. 
Die Kampfmittelräumung erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn bzw. Durchführung der 
archäologischen Untersuchung. 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (1) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

10 Stadtwerke Mainz Netze GmbH, Mainz Stellungnahme vom 02.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
Zu 10 
Erläuterung: 
Der Bebauungsplanentwurf in der vorliegenden Fassung beinhaltet bereits eine 
nachrichtliche Übernahme bzgl. der Lage des Plangebietes innerhalb der Trinkwas-
serschutzzone III B sowie die Bestimmungen der Schutzverordnung zur Trinkwas-
sergewinnungsanlage „Wasserwerk Hof Schönau“ vom 10.08.1984 und den veröf-
fentlichten Staatsanzeiger Nr. 36/1984. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der Stadtwerke Mainz Netze GmbH auf die Lage des Plangebietes 
innerhalb der Wasserschutzzone III B wird zum Anlass genommen, die bereits be-
stehenden nachrichtlichen Hinweise auf die entsprechende Trinkwasserschutzzone 
dahingehend zu ergänzen, als die Richtlinie DVGW W 101 Teil 1 in diesem Zusam-
menhang zu beachten und anzuwenden ist. 
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11 BUND Landesverband Hessen e.V., Frankfurt am Main Stellungnahme vom 26.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

Zu 11.1 
Erläuterung: 
Es wird zwar ein bestehender Markt ersetzt, jedoch erlaubt die Verlagerung an einen 
neuen Standort eine zukunftsweisende Sicherung eines Marktstandortes im Stadtteil 
Königstädten, insbesondere durch eine Anpassung und Vergrößerung der Verkaufs-
fläche an die heute üblichen Standards.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken des BUND Landesverband Hessen e.V. hinsichtlich des Erfordernis-
ses der Marktverlagerung werden nicht geteilt. An der Zielsetzung des vorliegenden 
Bebauungsplanes, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung ei-
nes Lebensmittelvollversorgers mit Backshop auf einem bislang unbebauten Areal 
südöstlich des Kreuzungsbereiches Adam-Opel-Straße / Bensheimer Straße zu 
schaffen, wird festgehalten, um auch in Zukunft die Nahversorgung des Stadtteils 
Königstädten sicherzustellen, was insbesondere auch eine Anpassung der Verkaufs-
fläche an bereits heute übliche Sortimentsstandards bedeutet. 
 
Zu 11.2 
Erläuterung: 
Es handelt sich hier wohl um ein Missverständnis bei der Interpretation der Planbil-
der. Wie dem Planbild zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan entnommen wer-
den kann, war bislang lediglich im Bereich der neu geplanten Zufahrt von der Bens-
heimer Straße aus die Entfernung eines bestehenden Einzelbaumes erforderlich.  
Die darüber hinaus aufgemessenen und im Planbild dargestellten Einzelbäume, 
insbesondere entlang der Adam-Opel-Straße bzw. im Kreuzungsbereich Adam-Opel-
Straße / Bensheimer Straße, liegen größtenteils außerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und sollen auch nicht 
entfernt werden.  
Allerdings ist im Rahmen der nunmehr in diesem Bereich vorgesehenen Errichtung 
einer Kreisverkehrsanlage und die damit zusammenhängenden großflächigen Um-
baumaßnahmen auch die Entfernung der hiervon betroffenen Straßenbäume erfor-
derlich. Unter Zugrundelegung der Entwurfsplanung des Kreisverkehrs sind davon 9 
Straßenbäume betroffen. Im Rahmen der Ausführungsplanung kann allerdings ge-
prüft werden inwieweit eine Neuanpflanzung unter verkehrstechnischen und sicher-
heitstechnischen Aspekten erfolgen kann.  
Im Planbild des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfes sind die wegfallen-
den Straßenbäume gekennzeichnet. 
 
 
Fortsetzung folgende Seite 
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11 BUND Landesverband Hessen e.V., Frankfurt am Main Stellungnahme vom 26.05.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 
Fortsetzung Erläuterung zu Pkt. 11.2: 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan stellt dagegen lediglich die neu zu pflanzen-
den Bäume innerhalb des Vorhabengebietes, des zukünftigen EDEKA Grundstü-
ckes, dar.  
Auf die Darstellung des Baumbestandes entlang der Adam-Opel-Straße bzw. der 
Bensheimer Straße sowie die Maßnahmen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche 
der Bensheimer Straße, wie sie der vorhabenbezogene Bebauungsplan vorsieht, 
wurde im Vorhaben- und Erschließungsplan verzichtet, da sich dieser nur auf das im 
Eigentum des Vorhabenträgers befindliche Grundstück bezieht.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme des BUND Landesverband Hessen e.V. wonach es nicht erfor-
derlich sei, dass die Baumreihe entlang der Adam-Opel-Straße und der Bensheimer 
Straße gefällt und durch neue Bäume ersetzt werde, führt zu keiner Änderung der  
Planung. Es handelt sich offensichtlich um ein Missverständnis hinsichtlich der Inter-
pretation der beiden Planbilder des Entwurfes vom April 2017, des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes einerseits und des Vorhaben- und Erschließungsplanes ande-
rerseits.  
So sind im Planbild des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes noch die entlang der 
Adam-Opel-Straße bestehenden Bäume aufgenommen und zeichnerisch dargestellt; 
diese liegen allerdings außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches und werden 
grundsätzlich nicht tangiert. Lediglich im Zusammenhang mit der neu zu errichten-
den Zufahrt von der Bensheimer Straße ist es notwendig, Einzelbäume im Zusam-
menhang mit der nunmehr hier geplanten Kreisverkehrsanlage zu entfernen und 
auch den bisher begrünten Mittelstreifen teilweise zurückzubauen. Hinsichtlich einer 
Begrünung derselben ist auf die anstehende Ausführungsplanung zu verweisen. 
 
 
Zu 11.3 
Erläuterung: 
Vorgesehen ist die Schaffung einer weiteren Zufahrtsmöglichkeit für Kunden über die 
Lise-Meitner-Straße. Dies beinhaltet auch eine Zufahrtsmöglichkeit für Radfahrer. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung des BUND Landesverbandes Hessen e.V., auch Radfahrern die Mög-
lichkeit zu eröffnen, von der Lise-Meitner-Straße aus auf das Gelände zu fahren, 
wird gefolgt. Vorgesehen ist, den Kundenverkehr auch über die Lise-Meitner-Straße 
aus zu ermöglichen. Dies umfasst selbstverständlich auch den Radverkehr. 
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Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

Zu 11.4 
Erläuterung: 
Der Artenschutzbericht liegt zwischenzeitlich vor. Demnach sind sowohl entspre-
chende Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen (Continuous ecological functionality 
measures, d.h. Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funkti-
onalität) von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erforderlich. Als Vermeidungsmaßna-
hen sind insbesondere das Tötungs- und Beschädigungsverbot für europäisch ge-
schützte Vogelarten im Zusammenhang mit der Baufeldfreimachung zu benennen. 
Weiterhin wird empfohlen, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden eine 
„feldlerchengerechte Ackernutzung“ in der umgebenden Feldflur zu entwickeln. 
Darüber hinaus ist als CEF- Maßnahme das Abfangen und Umsiedeln der geschütz-
ten Zauneidechsen in ein Ersatzhabitat vorzunehmen und ein Zurückwandern der-
selben mittels Zaun zu verhindern. 
Vorgesehen ist deshalb entlang der östlichen Grenze des Vorhabengebietes das 
angrenzende Flurstück Nr. 280/1 einzubeziehen und hier einen Saumstreifen für den 
Nachtkerzenschwärmer zu entwickeln. Innerhalb dieser Fläche soll auch tempörär  
ein Zaun von ca. 0,6m Höhe errichtet werden, um ein Zurückwandern der Zau-
neidechsen in das Vorhabengebiet zu verhindern. Zusätzlich werden auf ca. 50 m 
östlich des Vorhabengebietes gelegenen Flächen, die ebenfalls in den räumlichen 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einbezogen werden, 3 
neue Lebensräume für Zauneidechsen durch die Festsetzung einer „Fläche zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft – Gehölzbestand 
mit Zauneidechsenhabitat“ geschaffen. Letztere durch die Anlage von Steinschüt-
tungen, Sand- und Lehmhaufen. Zudem wird ein Durchlass für bodenlaufende Am-
phibien und Reptilien an der geplanten neuen Zufahrt von der Lisie- Meitner Straße 
aus vorgesehen, um hier Wanderungen zu ermöglichen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des BUND Landesverbandes Hessen e.V., dass die jetzt vorhandene 
Fläche von diversen Tieren genutzt werde und eine gewisse Artenvielfalt bestehe, 
die durch die Baumaßnahme zerstört würde, wird zur Kenntnis genommen.  
Auf der Basis des zwischenzeitlich vorliegenden Artenschutzberichtes werden die 
sich hieraus ergebenden Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen im vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan sowie im Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger festge-
setzt bzw. geregelt. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
wird durch die Festsetzung einer „Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft – Saumstreifen für Nachtkerzenschwärmer“ sowie 
einer „Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
– Gehölzbestand mit Zauneidechsenhabitat“ ergänzt, um hier Flächen für den 
Nachtkerzenschwärmer sowie Ersatzhabitate für bislang im Plangebiet lebende 
Zauneidechsen bereitstellen zu können. Aus Gründen des Artenschutzes erfolgt 
zudem die Festsetzung eines Durchlasses für bodenlaufende Amphibien und Repti-
lien im neu geplanten nördlichen Zufahrtsbereich. 
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Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 12.1 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis des Fachbereichs Umwelt und Planung, für den zu erstellenden Um-
weltbericht den Umweltbericht mit integriertem Landschaftsplan „Eulhecke Ost – 
Gewerbegebiet Blauer See“ aus dem Jahre 2008 heranzuziehen und die darin ge-
troffenen Aussagen zu verifizieren, wird gefolgt.  
 
 
Zu 12.2 
Erläuterung: 
Eine artenschutzrechtliche Untersuchung ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Erläuterun-
gen zum Untersuchungsrahmen bzw. Untersuchungsumfang wurden für diese arten-
schutzrechtliche Untersuchung zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise des Fachbereichs Umwelt und Planung bzgl. des Untersuchungsrau-
mes bzw. der zu untersuchenden Arten wurden vom Artenschutzgutachter im Rah-
men der Erstellung des Fachgutachtens zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 

 
Zu 13.1 
Erläuterung: 
Wie den beigefügten Planunterlagen der Stadtwerke Rüsselsheim zu entnehmen ist, 
verläuft eine Gasleitung innerhalb der Parzelle 280/1, welche unmittelbar östlich an 
das Plangebiet angrenzt. Weitere Strom und Wasserleitungen verlaufen im Südosten 
bzw. östlich des Plangebietes.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen der Stadtwerke Rüsselsheim werden zum Anlass genommen, die 
bestehenden Leitungen mit Schutzstreifen als zeichnerischen Hinweis aufzunehmen 
sowie auf die erforderlichen Schutzstreifen und Verbote textlich hinzuweisen. 
 
 
Zu 13.1 
Erläuterung: 
Wie den beigefügten Planunterlagen der Stadtwerke Rüsselsheim zu entnehmen ist, 
verläuft die Stromleitung der Stadtwerke Mainz Netze GmbH parallel zur Bensheimer 
Straße im südlichen Teil des Plangebietes innerhalb der Flurstücke Nr. 299 und 294.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der Stadtwerke Rüsselsheim auf das im südlichen Grenzbereich verlau-
fende Stromkabel der Stadtwerke Mainz Netze GmbH wird zum Anlass genommen, 
diese Leitung als „Führung einer unterirdischen Versorgungsleitung“ im Planbild 
festzusetzen. 
 
 
Zu 13.3 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zum Anlass genommen, einen entsprechenden Hinweis auf ggf. 
erforderliche private Löschwassereinrichtungen in den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan aufzunehmen. 
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